
Verwaltung Technik Postanschrift 
Hauptstraße 50 Schafgasse 8 Postfach 1154 
74196 Neuenstadt a.K. 74196 Neuenstadt a.K.       74196 Neuenstadt a.K. 

 
  

Standrohr Mietvertrag  
zwischen den Stadtwerken Neuenstadt und  

 
  
_______________________________            ___________________________________  
Name/Firma   Bauvorhaben 

  
 

   Bankverbindung für Rückzahlung   

_______________________________  
Straße  

 eines Guthabens oder einer Kaution   

_______________________________   ____________________________________   
Ort   Kreditinstitut   
_______________________________   ____________________________________   
Telefon   IBAN   
_______________________________    ____________________________________   
E-Mail-Adresse   BIC   
_______________________________      
Name, Vorname des Abholers (bei Vertreter Vollmachtsvorlage)  
 
Geplante Entnahmemenge   ______________ m       Voraussichtliche Rückgabe  ________________
   
Die Sicherheitsleistung wurde am ______________ überwiesen. 
  
 O  Die Mietbedingungen habe ich gelesen.  

 
Neuenstadt, den _________________  
 

  
_______________________________  _____________________________________ 
Unterschrift Kunde Unterschrift Mitarbeiter SWN    

 
    

-  DIESER ABSCHNITT WIRD VON DEN MITARBEITERN DER STADTWERKE NEUENSTADT AUSGEFÜLLT  –  

 
 

Entnahmestelle: __________________________________________________________________  
 
Entnahmemenge:  ______________m³ (max.) 
  
Standrohrnummer:  _____________            Zählernummer: ___________________________ 
 
mit Hydrantenschlüssel        O mit       O ohne  
 
 
Ausgabedatum:    ________________                        Ausgabe Zählerstand:  ____________________ m³  
  
  
Bestätigung Ausgabezählerstand Kunde:                  ________________________________________ 

Unterschrift Kunde  
 

    
Rückgabedatum:  _________________                        Rückgabe Zählerstand:  __________________ m³  
  

Verbrauch:            _______________________ m³  
  
  
___________     ______________________________       _____________________________________  
Datum                    Unterschrift Mitarbeiter SWN          Unterschrift Kunde  

 



Verwaltung Technik Postanschrift 
Hauptstraße 50 Schafgasse 8 Postfach 1154 
74196 Neuenstadt a.K. 74196 Neuenstadt a.K.       74196 Neuenstadt a.K. 

 

 
Bedingungen zur Wasserentnahme aus Hydranten  
im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Neuenstadt 

 

1. Die Entnahme von Wasser aus Hydranten im Rohrnetz der Stadtwerke Neuenstadt darf nur 
unter Benutzung eines Standrohres mit Zähler, welches mietweise von den Stadtwerke 
Neuenstadt zur Verfügung gestellt wird, erfolgen.  
 
Der Mieter ist nicht berechtigt, das Standrohr auf einen Dritten zu übertragen oder einem Dritten 
zu überlassen. Außerhalb des Versorgungsgebiets der Stadtwerke Neuenstadt ist der Einsatz 
des Standrohres ebenso unzulässig wie der Einsatz fremder Standrohre innerhalb des 
Versorgungsgebiets der Stadtwerke Neuenstadt.  

2. Die Aushändigung des Standrohres mit Bedienungsschlüssel ist zwei Wochen vorher zu 
beantragen. Des Weiteren ist vor der Abholung des Standrohres eine Sicherheitsleistung in 
Höhe von 2.000,- € auf das Konto der Stadtwerke Neuenstadt bei der Kreisparkasse Heilbronn 
zu überweisen. Bitte beachten Sie hierbei, dass der Bankweg bis zu drei Arbeitstage betragen 
kann.  

     Bankleitzahl: 62050000  IBAN: DE80620500000230016534  
     Konto Nr.: 230016534  SWIFT-BIC: HEISDE66XXX   

          
Bitte beachten Sie:   
Ohne die Hinterlegung der Sicherheitsleistung erfolgt keine Ausgabe!  
  

3. Die Sicherheitsleistung wird verrechnet mit dem Mietpreis, der Bearbeitungsgebühr und dem 
entnommenen Wasser. Ein mögliches Restguthaben wird nach Rückgabe auf das von Ihnen 
angegebene Konto überwiesen.  

4. Der Mieter eines Standrohres haftet für alle Schäden, die mittelbar oder unmittelbar durch den 
Betrieb des Standrohres verursacht werden.  
Bei Beschädigung oder Verlust sind die Kosten für die Anschaffung eines neuen Standrohres 
vom Mieter zu erstatten.  

5. Der Mietpreis für ein Standrohr beträgt 1,40 €/Tag und eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 
60,00 €. Das über das Standrohr entnommene Wasser wird zu den allgemeinen Tarifpreisen 
der Stadtwerke Neuenstadt abgerechnet.  
Das Standrohr ist bei längerer Nutzung ohne besondere Aufforderung halbjährlich bei den 
Stadtwerken in der Schafgasse 8 zur Ablesung und Überprüfung vorzuzeigen. Kommt der 
Mieter dieser Aufforderung nicht nach, wird das Standrohr unter Berechnung der entstehenden 
Kosten von den Stadtwerken eingezogen.  

6. Standrohraufbau:  
 Verkehrssicherungen durchführen, den Hydranten im unmittelbaren Umkreis von 

Baumaterialen, Geräten und Fahrzeugen freihalten.  
 Öffnen Sie den Hydranten vor dem Aufsetzen des Standrohres geringfügig und spülen Sie 

eventuelle Schmutzteile aus, schließen Sie den Hydranten wieder.  
 Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen und so lange 

nach rechts drehen, bis fester Sitz erreicht ist.  
 Abgangsarmatur ganz öffnen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft entweichen kann. 

Durch Linksdrehen des Hydrantenschlüssel die Hydrantenabsperrung langsam bis zum 
deutlich spürbaren Anschlag öffnen sowie Hydranten und Standrohr durch das 
ausströmende Wasser spülen.  

 Abgangsarmatur schießen und ggf. Schläuche ankuppeln.  
 Abgangsarmatur am Standrohr öffnen und Entnahmemenge nur durch diese Regeln 
 

7. Die Abholung und Rückgabe von Standrohren ist nach Absprache, Telefon 07139/9771 in der 
Betriebstelle Schafgasse 8 in der Zeit von Montag bis Donnerstag, 7.00 bis 16.00 Uhr und 
Freitag von 7.00 bis 12.00 Uhr möglich.  


